
 
 

Beschlussvorlage 
 
Beratungsfolge Termin Status TOP 
Verkehrs- und Werkausschuss Osterrönfeld 11.11.2025 öffentlich 10.
Gemeindevertretung Osterrönfeld 10.12.2025 öffentlich 
    
 
 
Beratung und Beschlussfassung über die Abnahme der Vorplanung zur Neuerrichtung 
der Feuerwache           
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 

Die Neuplanung des Feuerwehrhauses wurde im Rahmen einer Arbeitsgruppe unter Beteili-
gung der Feuerwehr erarbeitet. In mehreren Sitzungen wurden die Anforderungen und Be-
darfe gemeinsam abgestimmt und in eine erste Vorplanung überführt. Diese Vorplanungen 
wurden durch die Feuerwehr bereits im Vorstand vorgestellt und positiv aufgenommen. 

Während des Verlaufs fanden zudem Abstimmungstermine mit der Hanseatischen Unfall-
kasse statt. Seitens der Unfallkasse wurden dabei Hinweise und Anpassungsempfehlungen 
gegeben, die zwischenzeitlich in die aktuelle Planung eingeflossen sind. Somit sind die As-
pekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der Planung berücksichtigt. 

Insgesamt konnten alle relevanten Akteure (Feuerwehr, Unfallkasse, Fachstellen) rechtzeitig 
und zielgerichtet in den Planungsprozess eingebunden werden. Dadurch wird sichergestellt, 
dass spätere Planungsänderungen oder Verzögerungen aufgrund fehlender Abstimmungen 
weitestgehend vermieden werden. 

Die Vorentwurfsplanung wird durch die Verwaltung im weiteren Verlauf vorgestellt und erläu-
tert. Dabei werden insbesondere die funktionalen, technischen und wirtschaftlichen Aspekte 
des Projekts dargestellt. 

 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 

 
3. Beschlussvorschlag: 
 

Es wird beschlossen, dass die vorliegende Vorentwurfsplanung abgenommen wird und auf 
dieser Grundlage die weitere Planung des Feuerwehrgerätehauses erfolgt. 

Weiterhin wird beschlossen, dass für die Beantragung von Fördermitteln weitere planerische 
Schritte erforderlich sind. Diese beinhalten insbesondere die Erstellung einer Konzeptionie-
rung und Grobkostenermittlung in den Fachbereichen Elektrotechnik (ELT), Hei-
zung/Lüftung/Sanitär (HLS) sowie Brandschutz. Da diese Leistungen nur durch entspre-
chend qualifizierte Fachplaner erbracht werden können, wird der Bürgermeister ermächtigt, die 

notwendigen Fachplaner zur Durchführung der genannten Planungsleistungen, in Anlehnung an die Leistungsphase 3, zu beauftragen.

 
Im Auftrage gesehen:
 
gez.  gez. 
Wiemann Hans-Georg Volquardts 
 Bürgermeister 

Amt Eiderkanal 
Fachteam Bau & Umwelt 
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